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b) beim Ministerrat der Deutschen Demokratischen 
Republik
Dienstag von 9.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch bis Freilag von 9.00 bis 17.00 Uhr

c) in sämtlichen anderen Staatsorganen
Dienstag von 9.00 bis 18.00 Uhr.

(2) Die örtlichen Volksvertretungen können be
schließen, daß in ihrem Verantwortungsbereich diese 
Sprechstunden im Interesse der Bürger entsprechend 
den jeweiligen örtlichen Bedingungen über 18.00 Uhr 
hinaus verlängert werden.

(3) In kleinen Gemeinden kann der Rat die Sprech
stunden des Bürgermeisters abweichend von der im 
Abs. 2 getroffenen Regelung entsprechend den örtlichen 
Erfordernissen festlegen. Diese Festlegung bedarf der 
Bestätigung der Gemeindevertretung und der Zustim
mung des Vorsitzenden des Rates des Kreises.

§ 15
Die Räte der örtlichen Volksvertretungen, die sozia

listischen Betriebe, Kombinate und staatlichen Ein
richtungen sind verpflichtet, die Abgeordneten bei der 
Durchführung ihrer Sprechstunden zu unterstützen.

§ 16
Die Leiter und leitenden Mitarbeiter der Staats

organe sind verpflichtet, planmäßig weitere Sprech
stunden in Betrieben, Kombinaten, Genossenschaften 
und gesellschaftlichen Einrichtungen ihres Verant
wortungsbereiches durchzuführen.

§ 17
Die Leiter der Wirtschaftsorgane, sozialistischen Be

triebe, Kombinate und staatlichen Einrichtungen legen 
Sprechstunden entsprechend diesen Grundsätzen in 
eigener Verantwortung fest.

§18
Ort und Zeit aller Sprechstunden sind rechtzeitig 

und öffentlich bekanntzugeben. Die Auswertung der 
Sprechstunden für die Leitungstätigkeit ist zu gewähr
leisten.

A b s c h n i t t  IV 

Zuständigkeit für Beschwerden gegen Entscheidungen

§ 19
(1) Für Beschwerden gegen Entscheidungen örtlicher 

, Staatsorgane ist der Leiter des Organs zuständig, das
die angefochlene Entscheidung getroffen hat. Leiter 
örtlicher Staatsorgane in diesem Sinne sind die Vor
sitzenden der Räte sowie die Leiter, denen gemäß § 4 
Abs. 2 die Entscheidungsbefugnis für Eingaben über
tragen ist.

(2) Für Beschwerden gegen Entscheidungen von 
nicht örtlich unterstellten Organen, Wirtschaftsorganen, 
sozialistischen Betrieben, Kombinaten und staatlichen 
Einrichtungen sind die jeweils übergeordneten Leiter 
zuständig;

(3) Für Beschwerden gegen Entscheidungen zentraler 
Organe des Ministerrates ist der Ministerrat zuständig.

(4) Für Beschwerden gegen Leitungsentscheidungen 
des Ministerrates, des Obersten Gerichtes oder des 
Generalstaatsanwaltes ist- der Staatsrat zuständig.

A b s c h n i t t  V

Verantwortung der Beschwerdeausschüsse bei örtlichen 
Volksvertretungen

§20

Ist ein Bürger mit der Entscheidung des Leiters eines 
örtlichen Staatsorgans über eine von ihm vorgebrachte 
Beschwerde gegen die Maßnahme eines örtlichen 
Staatsorgans nicht einverstanden, kann er sich an den 
Beschwerdeausschuß der zuständigen Volksvertretung 
wenden. Das gleiche gilt für gesellschaftliche Organi
sationen und Gemeinschaften der Bürger.

§21

(1) Beschwerdeausschüsse bestehen bei den Bezirks
tagen, Kreistagen, Stadtverordnetenversammlungen der 
Stadtkreise und Stadtbezirksversammlungen.

(2) Der Beschwerdeausschuß besteht aus dem Vor
sitzenden, seinem Stellvertreter und 3 bis 7 weiteren 
Mitgliedern, die aus der Mitte der Abgeordneten von 
der Volksvertretung gewählt werden. Sie dürfen nicht 
Mitglieder des Rates sein.

§ 22

(1) Der Beschwerdeausschuß des Bezirkstages behan
delt Beschwerden, die gegen Maßnahmen oder Ent
scheidungen von Leitern von Staatsorganen geltend ge
macht werden, die dem Bezirkstag bzw. dem Rat des 
Bezirkes unterstehen.
Der Beschwerdeausschuß des Kreistages behandelt 
Beschwerden, die gegen Maßnahmen oder Entschei
dungen von Leitern von Staatsorganen geltend gemacht 
werden, die dem Kreistag bzw. dem Rat des Kreises 
unterstehen, sowie Beschwerden gegen Maßnahmen 
oder Entscheidungen der Vorsitzenden der Räte der 
kreisangehörigen Städte und Gemeinden.
Der Beschwerdeausschuß der Stadtverordnetenver
sammlung in Stadtkreisen behandelt Beschwerden, die. 
gegen Maßnahmen oder Entscheidungen von Leitern 
von Staatsorganen geltend gemacht werden, die dem 
Rat der Stadt unterstehen.
Der Beschwerdeausschuß der Stadtbezirksversamm
lung behandelt Beschwerden, die gegen Maßnahmen 
oder Entscheidungen von Leitern von Staatsorganen 
geltend gemacht werden, die dem Rat des Stadtbezirkes 
unterstehen.

(2) Die gesetzlich festgelegten Rechtsmittel sollen 
vor dem Täligwerden des Beschwerdeausschusses in 
Anspruch genommen werden. Der Beschwerdeausschuß 
kann Beschwerden gegen Rechtsmittelentscheidungen 
behandeln, die von den zuständigen Organen der je
weiligen örtlichen Volksvertretungen getroffen werden, 
wenn offensichtliche Verstöße gegen die sozialistische 
Gesetzlichkeit und die Rechte des Bürgers vorliegen.


